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Natürlichkeitsargumente im engeren Sinne sind solche, welche die Natur im Sinne
von physikalischen und biologischen Vorgegebenheiten zur Begründung politischer,
rechtlicher oder moralischer Forderungen anführen, also die Natur, wie sie als
natürliche Umwelt angesprochen wird.

Das Natürlichkeitsargument i. e. S. wirft ähnliche Probleme auf wie das
Normalitätsargument. Die Auszeichnung eines Sachverhalts als natürlich kann
deskriptiv oder normativ gemeint sein. Aber die Bedeutungen sind noch stärker
verschränkt und der normative Anspruch weitaus höher. »Normalismus« ist (nur)
eine kritisch gemeinte Diagnose der Soziologie. Naturalismus tritt dagegen mit dem
Anspruch einer philosophisch begründeten Ethik auf.[1] Der Appell an die Natur
weckt die stärksten moralischen Intuitionen. »Die Natur schreit uns an«, so der
Philosoph Markus Gabriel im Interview mit Blick auf Corona-Pandemie und
Klimawandel. Vor allem aber ist ein Trivial-Naturalismus weit verbreitet. Alle lieben
die »Natur«. Alle wollen es »grün« und »bio«. Doch sie machen sich kaum
Gedanken darüber, wo »Natur« beginnt und wo sie endet.

Während Natürlichkeit in der Alltagsmoral einen hohen Stellenwert besitzt, wird das
Argument von der akademischen Ethik eher verachtet. Es ist »natürlich«
vollkommen richtig, dass sich aus der Natur unmittelbar keine ethischen oder
juristischen Normen ableiten lassen. Natürlichkeit ist nur ein Argument unter vielen
anderen. Aber mächtige Diskurse haben dieses Argument in Verruf gebracht haben.
Die antireligiöse Aufklärung verdächtigt die Berufung auf Natürlichkeit einer
Aufladung durch gottgewollte Normativität. Kulturalistische Sozialwissenschaft hat
die Natur selbst dekonstruiert. Natürlichkeitsargumente sind als
Naturalisierungsargumente delegitimiert. »Naturalisierung« ist zum Kampfbegriff
geworden.[2] Es ist an der Zeit für einen natural turn.

Natürlichkeitsargumente sind im buchstäblichen Sinne Argumente aus der »Natur
der Sache«, und sie begegnen damit allen Einwänden, die mit Wesensargumenten
verbunden sind, insbesondere »natürlich« dem Einwand, sie beruhten auf einem
naturalistischen Fehlschluss. Dieser Einwand ist allerdings unbegründet, wenn das
Argument nicht als zwingende Ableitung vorgetragen wird, sondern lediglich
fordert, bei der Abwägung auch einen (näher bezeichneten) Gesichtspunkt der
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Natürlichkeit einzustellen. Das Natürlichkeitsargument bringt aber ein anderes
Problem mit sich, das sehr viel schwerer auszuräumen ist, nämlich die
Unterscheidung von Natur und Kultur. Die Zurückweisung von
Natürlichkeitsargumenten als Naturalisierung beruht ja darauf, dass der
kulturalistische Konstruktivismus jede Wahrnehmung der Natur als sozial oder
kulturell geprägt ansieht mit der Folge, dass Natürlichkeitsargumente nur die
persuasive Kraft der Natürlichkeit ausschöpfen, ohne aber zur Natur vordringen zu
können. Paradebeispiel ist die Zweigeschlechtlichkeit.[3]

Nach einer verbreiteten Auffassung lassen sich der deskriptive und der normative
Aspekt der Natürlichkeitsbehauptung gar nicht entwirren, weil es von vornherein
keine Möglichkeit gibt, sich empirisch der Natürlichkeit eines Sachverhalts zu
versichern. Der Staudamm des Möhnesees ist sicher nicht natürlich. Doch was gilt
von dem Staudamm, den Biber in einem Fluss errichten? Man kann vielleicht noch
ein paar Beeren und Pilze sammeln. Aber sonst sind keine Nahrungsmittel zu haben,
die ganz natürlich gewachsen sind. Kochen, Backen, Braten nimmt ihnen vollends
die Natürlichkeit. Umgekehrt erscheinen soziale Praktiken, wenn sie
selbstverständlich werden, als natürlich. Darauf beruht die zum Dogma geronnene
Ablehnung von Natürlichkeitsargumenten durch die kulturalistische Soziologie.

Natürlichkeitsargumente werden als essentialistisch zurückgewiesen. Das ist in der
Sache nichts anderes als die Zurückweisung von Wesensargumenten. Dahinter
steht ein großes Kapitel Philosophie. Ausgangspunkt ist die Ideenlehre Platons, die
das Wesen der Dinge, der realen wie der geistigen, jeweils in ihren transzendenten
Ideen suchte. Platons Schüler Aristoteles hat diese Ideenlehre konkreter
ausgeformt, indem er die Ideen in die reale Welt hineinholte. Nach seiner
Vorstellung steht hinter jeder konkreten Erscheinung – einem Stein, einem Baum,
einem Tier, einem Menschen, einer Familie, dem Staat – eine Idee, oder wie
Aristoteles gleichbedeutend sagt, ein Begriff oder eine Form. Man kann auch sagen,
der Begriff wird den Dingen nicht äußerlich angeheftet, sondern er steckt in ihnen
selbst, er ist die Ursache ihrer Existenz, ihrer Einheit, ihres Handelns oder ihrer
Entwicklung. Der Wissenschaft hat Aristoteles die Aufgabe zugesprochen, die Form
in oder hinter der Sache zu erkennen und damit das Wesen der Sache zu
beschreiben oder zu »definieren«.

Solches Bemühen kann zu empirischen Gesetzen führen, also zu dem, was oft
Realdefinition genannt wird:

Es gehört zum Wesen des Menschen, dass er sterblich ist.
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Gemeint ist nichts anderes als die empirische Aussage: Alle Menschen sind
sterblich. Kaum weniger einleuchtend klingen Aussagen über soziale Tatbestände,
z.B. des Aristoteles berühmter Satz vom Wesen des Menschen:

»Daß aber der Mensch, mehr noch als jede Biene und jedes schwarm- oder
herdenweise lebende Tier, ein in staatlicher Gemeinschaft lebendes Wesen
(politikón zóon) ist, liegt am Tage.« (Politik 1253a)

Das Problem solcher Aussagen – die auch ontologisch genannt werden – liegt darin,
dass aus ihnen unter dem Deckmantel bloßer Beschreibungen oder Definitionen
nicht selten Handlungsanweisungen oder Rechtfertigungen abgeleitet werden:
Wenn es zum Wesen des Menschen gehört, dass er in Gesellschaft lebt, so ist es
ihm auch wesensgemäß, dass er sich den Anforderungen der Gesellschaft beugt,
ihren Gesetzen gehorcht, dass Gemeinnutz vor Eigennutz geht usw.

Eine essentialistische Vorstellung der Geschlechter wäre also transzendental
vorgegeben. Doch nur die wenigsten, denen Essentialismus vorgehalten wird, sind
Platoniker oder Aristoteliker. Die meisten sind Empiristen, die durchaus akzeptieren,
dass Begriffe erst aus einer Vielzahl von Einzelbeobachtungen wachsen. Sie
insistieren aber darauf, dass es auch diesseits jedenfalls Beobachtungen und daraus
abgeleitete Gesetzmäßigkeiten gibt, die sich mindestens als relative
Unverfügbarkeiten erweisen und sich nicht wegdiskutieren lassen. Relativ ist die
Unverfügbarkeit in mehrfacher Hinsicht, nämlich erstens zeitlich, zweitens
statistisch und drittens durch die Wahl der Grundgesamtheit. Das zeigt sich gut am
Beispiel der Zweigeschlechtlichkeit. Zweigeschlechtlichkeit ist insofern relativ, als
sie nicht bei allen Lebewesen, sondern durchgehend nur bei Säugetieren und beim
Menschen anzutreffen ist. Zweigeschlechtlichkeit ist statistisch relativ, weil sie nicht
bei allen Exemplaren, die zu einer grundsätzlich zweigeschlechtlichen Gattung
gehören, ausgeprägt ist. Und sie ist zeitlich relativ, weil man sich vorstellen kann,
dass sie im Zuge der Evolution oder der Entwicklung von Reproduktionsmedizin und
Gentechnik verloren gehen kann. In diesem relativen Rahmen ist
Zweigeschlechtlichkeit eine (Natur-)Tatsache, mit der wir leben müssen.

[Fortsetzung folgt.]
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